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Potsdam, den 09.11.2010

Lärmschutzkommission BBI

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Hoppe,

Sie haben sich gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen von Nuthetal und Mi
chendorf sowie dem Bürgermeister von Werder mit Schreiben vom 15.10.2010 an
Herrn Minister Vogelsänger mit der Bitte gewandt, in die Fluglärmkommission
aufgenommen zu werden. Herr Minister Vogelsänger bat mich, Ihnen zu antwor
ten.

Der Fluglärmkommission sollen gemäß § 32b Abs. 4 LuftVG u. a. Vertreter „der
vom Fluglärm in der Umgebung des Flugplatzes betroffenen Gemeinden“ angehö
ren. Die Abgrenzung, welche Gemeinde im Sinne des § 32b LuftVG betroffen ist,
erfolgte bisher anhand der Konturen für die Entschädigungs- bzw. Schutzgebiete
in der Fassung des Planergänzungsbeschlusses „Lärmschutzkonzept BBI“ vom
20. Oktober 2009. Gemeinden, die von diesen Konturen auch nur teilweise über
deckt werden, wurde seitens der Genehmigungsbehörde für den Flughafen Berlin
Schönefeld die Gelegenheit eingeräumt, ein Mitglied in die Kommission zu ent
senden. Dies trifft für Schwielowsee nicht zu. Die Genehmigungsbehörde beab
sichtigt an diesem Grundsatz auch zukünftig festzuhalten.

Die Vorstellung der neuen Grobplanung möglicher Flugverfahren für Flüge nach
lnstrumentenflugregeln (IFR) am künftigen Flughafen Berlin Brandenburg durch
die Deutsche Flugsicherung hat die Genehmigungsbehörde für den Flughafen
Berlin-Schönefeld allerdings dazu veranlasst, weitere Gebietskörperschaften in
die Kommission aufzunehmen. Gleichzeitig muss die Funktionsfähigkeit der Korn-
mission im Auge behalten werden, die bei einer zu großen Zahl von Mitgliedern
faktisch nicht mehr hinreichend gegeben ist. Für die Aufnahme in die Komrnrnissi- /

on weiterer Brandenburger Gemeinden sind zwei Kriterien gleichzeitig zu erfüllen:
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- Es werden nach den Angaben der Deutschen Flugsicherung vom
08.10.2010 bei IFR-Abflügen Flughöhen bis zu ca. 2.000 m erreicht und

- die Entfernung zum Flughafen beträgt weniger als 25 Kilometer.

Begründung: Es kann davon ausgegangen werden, dass die in der Planfeststel
lung als Lärmgrenzwerte festgelegten energieäquivalenten Dauerschallpegel
durch IFR-Abflüge mit Flughöhen über 2.000 m nicht mehr beeinflusst werden.

Gleiches gilt für Flugzeuge, wenn die Entfernung zum Flughafen mehr als 25 Ki
lometer beträgt. In einer solchen Entfernung vom Flughafen werden die Lärm-
grenzwerte der Planfeststellung von den an- bzw. abfliegenden Flugzeugen eben
falls nicht mehr beeinflusst.

Für Schwielowsee wird nach allen uns zur Verfügung stehenden Informationen die
2000 Meter-Schwelle bei Abflügen regelmäßig nicht unterschritten. Ich bitte um
Verständnis, wenn wir hier eine klare Begrenzung der Mitglieder der Fluglärm
kommission vornehmen.

Damit aber auch Gemeinden wie Schwielowsee, die nicht unmittelbar in der
Kommission vertreten sein können ihre Belange mittelbar einbringen können, hat
die Genehmigungsbehörde für den Flughafen Berlin-Schönefeld entschieden, den
Landkreisen einen Sitz in der Fluglärmkommission anzubieten. Wir empfehlen
deshalb diese Möglichkeit zu nutzen, sich über den Landrat in die Arbeit der Kom
mission und die Planung der Flugverfahren einzubringen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dr. rank Reichel
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